
c) Sinn- und Zwecklosigkeit eines Gesetzes

Der Begriff «Sinn- und Zwecklosigkeit eines Gesetzes» findet in der
Rechtsprechung des Bundesgerichts regelmässig Verwendung.42 Das
Kriterium, dass ein Erlass sinn- und zwecklos ist, dient dem Bundesge-
richt «als grobes Sieb»43 um offensichtlich verfassungswidrige Regelun-
gen aufzuheben. Ist ein Erlass nicht sinn- und zwecklos, heisst das noch
nicht, dass er auch verfassungskonform ist (das heisst, ernsthafte sach -
liche Gründe für die betreffende Regelung bestehen). Das Kriterium der
Sinn- und Zwecklosigkeit ist damit «ein Minus» gegenüber dem An-
spruch auf Sachlichkeit einer Regelung.44

Die Sinn- und Zwecklosigkeit umfasst mehrere Bedeutungen. So
ist beispielsweise eine überflüssige Gesetzesbestimmung sinn- und
zwecklos. Ebenso ist ein Erlass sinn- und zwecklos, wenn der Richter in
einer Regelung gar keinen gesetzgeberischen Zweck auffinden kann. Im
Weiteren liegt ein Verstoss gegen dieses Kriterium vor, wenn der Tatbe-
stand und die Rechtsfolge im Hinblick auf einen Zweck nicht zusam-
menpassen. Darüber hinaus verlangt ein Gesetz einen «gerechten» «bil-
ligen» Zweck, daher kann die Berechtigung des Zwecks sinnlos, mit an-
deren Worten willkürlich sein.45
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42 In der älteren Rechtsprechung verwendete das Bundesgericht anstelle des Formel-
elements der «Sinn- und Zwecklosigkeit» eines Gesetzes noch die Wendung, wo-
nach Verstösse gegen die «allgemein herrschenden Rechtsanschauungen» und gegen
«anerkannte Grundsätze der Rechts- und Staatsordnung» eine Verletzung des Art. 4
aBV als Willkürverbot begründeten. Vgl. dazu Weber-Dürler, Rechtsgleichheit,
Diss., S. 116 ff. und S. 137 f. mit Rechtsprechungsnachweisen.

43 Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, Diss., S. 138.
44 Vgl. Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, Diss., S. 137 ff. Weber-Dürler vertritt aller-

dings die Meinung, dass das Bundesgericht sowohl das Kriterium der «Sinn- und
Zwecklosigkeit» als auch das Kriterium des «Fehlens von ernsthaften sachlichen
Gründen» eines Erlasses nur zur Ausscheidung von krass verfassungswidrigen Er-
lassen verwendet und, dass bei Nichtvorliegen dieser Kriterien ein Erlass noch nicht
verfassungskonform sein muss. Vgl. Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, Diss., S. 137 f.
und S. 144 f. Dieser Meinung ist hinzuzufügen, dass das Kriterium der ernsthaften
sachlichen Gründe eine differenzierte Prüfung eines Gesetzes zumindest grundsätz-
lich zulassen würde. Siehe dazu auch Thürer, Willkürverbot, S. 478 f.

45 Vgl. zu alldem Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, Diss., S. 137 ff.; Thürer, Willkürver-
bot, S. 478 f. mit zahlreichen Beispielen aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts,
in denen die Sinn- und Zwecklosigkeit eines Gesetzes vom Bundesgericht bejaht be-
ziehungsweise verneint wurde.


